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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 389/2006 des Rates vom 27. Februar 2006,

A. in der Erwägung, dass es zur Schaffung der Grundlagen einer wirksamen Lösung für die 
Wiedervereinigung Zypern unter anderem wesentlich ist, den Prozess der Aussöhnung 
und Vertrauensbildung zwischen den beiden zyprischen Volksgemeinschaften zu 
unterstützen;

1. betont, dass die Unterstützung der türkisch-zyprischen Volksgruppe gemäß der 
Verordnung des Rates unbedingt fortgeführt werden muss;

2. weist insbesondere darauf hin, welch wesentliche Rolle der Ausschuss für die Vermissten 
für die Ermittlung des Schicksals der Vermissten und damit für die Aussöhnung zwischen 
den Bevölkerungsgruppen spielt;

3. fordert die Kommission und EUPSO auf, für die bestmögliche Verbreitung von 
Informationen über Ausschreibungen von Programmen zur Aussöhnung und zur Stärkung 
der Zivilgesellschaft zu sorgen;

4. erinnert daran, dass schätzungsweise 78% des in Privateigentum befindlichen Landes im 
Nordteil Zyperns rechtmäßig griechischen Zyprern gehört und dass eine Lösung der 
Eigentumsfragen für die Unterstützung künftiger Wiedervereinigungspläne von 
wesentlicher Bedeutung sein wird; fordert die Kommission und EUPSO auf, das System 
der Eintragung und Kenntlichmachung der Rechte an diesen Liegenschaften weiter zu 
stärken, so dass die rechtmäßigen Eigentümer weiterhin gegenüber privaten Investoren als 
solche erscheinen;

5. unterstreicht die Bedeutung der Meerwasserentsalzungsanlage im Nordteil der Insel für 
den Erhalt der Grundwasserreserven und fordert die Kommission auf, dieses Projekt ohne 
irgendwelche Diskriminierungen hinsichtlich der Herkunft der Bieter zu retten;

6. fordert die Kommission angesichts der Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs 
auf, zu prüfen, mit welchen Maßnahmen die Verwaltung der auf dem bisherigen 
Rechtsrahmen beruhenden und mit der Verordnung des Rates in Einklang stehenden 
Hilfen weiter verbessert werden kann.


